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Kreis Viersen 
 

162/2020 Allgemeinverfügung des Kreises Viersen vom 17.03.2020 über Besuchs-

einschränkungen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Ein-

gliederungshilfe, in denen besonders schutzbedürftige Personen leben sowie für an-

bieterverantwortete Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Abs. 3-5 Wohn- und 

Teilhabegesetz zur Eindämmung des Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 
 
Gemäß § 43 Abs. 1 Wohn- und Teilhabegesetz Nordrhein- Westfalen (WTG NRW) i.V.m. § 28 Abs. 1 
S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und § 14 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz Nordrhein- Westfalen 
(OBG NRW) wird angeordnet: 

1. Besuche in den oben genannten Einrichtungsformen innerhalb des Kreises Viersen sind ab 
sofort auf das Notwendigste zu beschränken. Maximal ist ein registrierter Besucher pro Be-
wohner pro Tag mit Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterweisung durch die Einrichtun-
gen zuzulassen. Die Bewohner sind von der Einrichtung unverzüglich über persönliche Schutz-
maßnahmen zu unterweisen und haben diese einzuhalten. 

2. Gemeinschaftsaktivitäten innerhalb der o.g. Einrichtungsformen mit Externen sind ab sofort 
untersagt. 

3. Besuche in den o.g. Einrichtungsformen haben nur noch in den Bewohnerzimmern stattzufin-
den. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen zu Besuchszwecken wird untersagt. 

4. Die Zugänge zu den o.g. Einrichtungen sind zu minimieren. Besucher und Mitarbeiter haben 
sich beim Zutritt und dem Verlassen des Gebäudes zu registrieren. 

5. Besucher, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders 
betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-
Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus 
einem dieser Gebiete diese Einrichtungen nicht betreten. 

6. Kontaktpersonen der Kategorien 1 und 2 gem. entsprechender RKI-Empfehlung in der jeweils 
aktuellen Fassung dürfen diese Einrichtungen für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Bekannt-
werden des Kontaktes nicht betreten. 

7. Personen, die an COVID-19 erkrankt sind, ist das Betreten der o.g. Einrichtungsformen unter-
sagt. 

8. Die Einrichtungsleitungen werden befugt, im Einzelfall und unter Auflagen Ausnahmen der 
Besuchseinschränkungen für nahestehende Personen (z.B. im Rahmen der Sterbebegleitung) 
zuzulassen. Diese sind mir als Aufsichtsbehörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz durch 
die Einrichtungsleiter anzuzeigen. 

9. Diese Einschränkungen gelten zunächst bis zum 19.04.2020. 
10. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nord-

rhein-Westfalen (VwVfG NRW) mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 
gegeben. 

11. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 bis 7 getroffenen Anordnungen 
sowie gegen die Anzeigepflicht nach Ziff. 8 wird gem. § 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
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des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000,00 Euro an-
gedroht. 
 

 
Begründung: 
 
Zu Ziffer 1-10: 
Diese Allgemeinverfügung erlasse ich als zuständige Behörde gem. § 43 Abs. 1 Wohn- und Teilhabe-
gesetz. Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen sind die §§ 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG und 14 
Abs. 1 OBG. Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Ver-
anstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder 
verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutsch-
land und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der wei-
terhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, weitere kontaktre-
duzierende Maßnahmen zur Beeinflussung - insbesondere Verzögerung - der Ausbreitungsdynamik 
zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen 
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu Übertragun-
gen von Mensch-zu-Mensch kommen. Dabei gehen viele bestätigte Fälle der Erkrankung COVID-19 
zurück auf Kontakte mit Rückkehrern von Reisen aus Risikogebieten und besonders betroffenen Ge-
bieten. 
 
Ziel der Allgemeinverfügung ist es, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Um dies sicherzustellen, sind die 
hier getroffenen Anordnungen erforderlich und geboten.  
 
Die getroffenen Maßnahmen sind geeignet, um eine Ausbreitung der Infektion mit COVID-19 zu ver-
langsamen und eine Gefahr für Leib und Leben besonderes schutzbedürftiger Personen zu verringern. 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört bei Einrichtungen, in denen Perso-
nen leben, die durch Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonderen Risiko durch das 
Corona-Virus ausgesetzt sind, auch eine Beschränkung der Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 
IfSG. Hierzu gehören insbesondere Pflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften für pflegebedürftige 
oder behinderte Menschen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen besonders schutzbe-
dürftige Personen leben. 
 
Die getroffenen Maßnahmen sind zudem erforderlich. Auch im Kreis Viersen konnte ein Anstieg der 
Fallzahlen an COVID-19 erkrankten Personen festgestellt werden. Mildere, aber gleich geeignete Mit-
tel zur Verlangsamung der Ausbreitung und dem Schutz besonders risikobehafteter Personen stehen 
nicht zur Verfügung.  
 
Die Erfassung mittels einer Registrierungsliste stellt ein wichtiges Instrument für die Ermittlung von 
Kontaktpersonen zum Nachweis von Infektionsketten dar. Die vorzuhaltende Liste dient ausschließ-
lich der Ermittlung möglicher Kontaktpersonen bei bestätigten COVID-19-Fällen. Die Daten sind daher 
im Sinne datenschutzrechtlicher Bestimmungen ausschließlich für den vorgenannten Zweck zu erhe-
ben.  
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Die Einteilung von Kontaktpersonen der Kategorien 1 und 2 ergibt sich aus der Veröffentlichung des 
RKI „Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen durch das Coronavirus 
SARS-CoV-2“ in der jeweils aktuellen Fassung. Die zum Zeitpunkt des Erlasses gültige Veröffentlichung 
mit Stand vom 05.03.2020 ist als Anlage beigefügt. 
 
Im Sinne einer Härtefallregelung ist es erforderlich, dass Ausnahmen der Besuchseinschränkungen 
für besondere Einzelfälle zugelassen werden. Dabei ist zu prüfen, durch welche Auflagen das Infekti-
onsrisiko maximal reduziert werden kann. Bei der Beurteilung sind insbesondere ethisch-soziale Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen (bspw. Bewohnern in der Palliativversorgung, Bewohner mit starken 
kognitiven Einschränkungen, die auf Kontakt mit Bezugspersonen zur Aufrechterhaltung einer Kom-
munikation angewiesen sind). Ausnahmen nach Ziff. 8 können nicht abschließend geregelt werden; 
sie sind daher im Einzelfall durch die Einrichtungsleiter zu treffen. 
 
Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfü-
gung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Gesundheit der Bevölke-
rung steht. 
 
Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wurde zunächst bis zum 19. April 2020 befristet, da eine 
Prognose zum weiteren Infektionsverlauf nicht verlässlich abzugeben ist. Daher wird diese in Anleh-
nung an die mit Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 13. März 2020 ergangene Weisung vorgesehen. 
  
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG).  
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 
 
Zu Ziffer 11: 
Die Androhung des Zwangsgeldes stützt sich auf die § 55, § 57 Abs. 1 Nr. 2 und § 60 Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz NRW (VwVG NRW). Nach § 55 Abs. 1 VwVG NRW kann ein Verwaltungsakt, der auf 
die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterlassung gerichtet ist, mit Zwangsmitteln 
durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder, wenn Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung 
haben.  
 
Das Zwangsmittel ist das geeignete Mittel zur Durchsetzung meiner Forderung. Andere, weniger belas-
tende Zwangsmittel, sind nicht ersichtlich. Zudem ist die Androhung eines Zwangsgeldes im Hinblick 
auf die Güterabwägung erforderlich. Abgewogen hierbei werden die Interessen des Leistungsanbieters 
an einer störungsfreien eigenverantwortlichen und wirtschaftlich orientierten Führung des Betriebs, 
die Interessen von Besuchern auf soziale Kontakte zu Angehörigen und die Interessen der Nutzer der 
o.g. Wohn- und Betreuungseinrichtung an einem möglichst selbstbestimmten und selbstständigen Le-
ben, frei von Gefahren für Leib und Seele. Insbesondere unter Berücksichtigung des erhöhten Schutz-
bedarfes der Nutzer wird den schützenswerten Gütern der Nutzer eine höhere Bedeutung beigemes-
sen.  
 
Es wird ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000,00 EUR für jede Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach 
Ziffer 1 bis 7 sowie gegen die Anzeigepflicht nach Ziff. 8 angedroht. Die Höhe des Zwangsgeldes ist 
geeignet, der Forderung in ausreichendem Maß Nachdruck zu verleihen. Die Höhe steht auch nicht 
erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg.  
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Die Einhaltung der Anordnung erfordert insbesondere keinen finanziellen Aufwand. Somit ist das 
Zwangsgeld in angedrohter Höhe angemessen und verhältnismäßig.  
 
Ich weise darauf hin, dass Zwangsmittel so oft angedroht, festgesetzt und in der Höhe gewechselt wer-
den können, bis der Zweck dieser Verfügung erfüllt ist. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, oder Postfach 200860, 40105 Düsseldorf. Die Klage kann schriftlich 
beim Verwaltungsgericht eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, erklärt werden. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
In Vertretung 
gez.  
Schabrich 
Kreisdirektor 
 
Anlage 
Veröffentlichung des RKI: „Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen 
durch das Coronavirus SARS-CoV-2“, Stand 05.03.2020. 
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Burggemeinde Brüggen 
 

163/2020 Allgemeinverfügung der Burggemeinde Brüggen zu kontaktreduzieren-

den Maßnahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den 

Corona-Viruserreger SARS-CoV-2 (im Folgenden "Corona-Virus") 

 

Die Burggemeinde Brüggen erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 3, 
4, 5 und 27 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) folgende 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Im gesamten Gebiet der Burggemeinde Brüggen sind alle öffentliche Veranstaltungen unter-

sagt. Das Verbot schließt grundsätzlich auch Versammlungen unter freiem Himmel wie De-
monstrationen ein. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind 
oder der Versorgung der Bevölkerung dienen (z. B. Wochenmärkte). 

 
2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrich-

tungen der Pflege und der Eingliederungshilfe werden nachstehende Maßnahmen angeordnet: 

 Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patien-
ten und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

 Es sind Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; maxi-
mal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen 
und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch oder 
ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten). 

 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten 
und Besucher sind zu schließen. 

 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltun-
gen etc. sind zu unterlassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise 

einzustellen: 

 Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 16.03.2020 

 Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen ab dem 
16.03.2020 

 Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 
außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab dem 
17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros ab dem 16.03.2020 

 Gleiches gilt für Prostitutionsbetriebe ab dem 16.03.2020 
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4. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Auf-
enthalt Betretungsverbote für folgende Bereiche: 

 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpä-
dagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen 
und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebs-
erlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VII (stationäre Erziehungshilfe) 

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäu-
sern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken 

 Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

 Berufsschulen 

 Hochschulen 
   

5. Die unter Ziff. 1 bis 4 getroffenen Anordnungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020. 
 
6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 bis 3 getroffenen Anordnungen wird 

gem. § 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) ein 
Zwangsgeld in Höhe von 50.000,00 Euro angedroht. 

 
7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 4 getroffene Anordnung wird gem. § 

63 VwVG NRW ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 Euro angedroht. 
 
Hinweis: 
 
Der Zugang zu Angeboten der Bibliotheken (außer Bibliotheken an Hochschulen), Restaurants und 
Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen ist ab dem 16.03.2020 zu be-
schränken und nur unter strengen Auflagen (Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementie-
rung der Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von zwei Metern, Aushänge 
mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen etc.) zu gestatten. 
 
Die Auflagen werden durch Einzelverfügung der Burggemeinde und unter Berücksichtigung von 
Größe und Beschaffenheit der Räume festgelegt. 
 
I. Begründung 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

Die Burggemeinde Brüggen ist nach §§ 2, 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) die zuständige Behörde und gemäß § 28 Abs. 1 IfSG für den 
Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zustän-
dig. 

Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 

Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfä-
hige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder sonstige biologische transmissible Agens, die bei 
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Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 handelt 
es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 

Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in Deutschland und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen sowie zwischenzeitlich einer Vielzahl bestätigten Fällen dieser Corona-Infektion im 
Kreis Viersen und im benachbarten Kreis Heinsberg sind die unter die unter Ziff. 1 - 4 dieser Allge-
meinverfügung getroffenen Anordnungen alternativlos. Nach Einschätzung des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können geringere Einschränkungen, 
die eine Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die Risiken nicht ausreichend mildern. 
Die Anordnung der kontaktreduzierenden Maßnahmen ist aus diesem Grund erforderlich. 

Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt auch die aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) 
vom 10. März 2020, die sich auch der Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in seiner zweiten Sitzung zu Eigen 
gemacht hat. 

Ziel der Allgemeinverfügung ist es, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Um dies sicherzustellen, sind die 
hier getroffenen Anordnungen erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Errei-
chung dieses Zwecks sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht außer 
Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie 
Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wurde zunächst bis zum 19. April 2020 befristet, da eine 
Prognose zum weiteren Infektionsverlauf nicht verlässlich abzugeben ist. Daher wird diese in Anleh-
nung an die mit Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 10. März 2020 ergangene Weisung vorgesehen.  

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG).  
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 
 
 
II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-
ses Viersen am 17. März 2020.  

 
III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, oder Postfach 200860, 40105 Düsseldorf. Die Klage kann schriftlich 
beim Verwaltungsgericht eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, erklärt werden. 
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Brüggen, den 16. März 2020 
 

Der Bürgermeister 

Gez. 

Frank Gellen 
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Gemeinde Grefrath 
 

164/2020 Allgemeinverfügung der Gemeinde Grefrath zu kontaktreduzierenden 

Maßnahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den 

Corona-Viruserreger SARS-CoV-2 (im Folgenden "Corona-Virus") 

 

Die Gemeinde Grefrath erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 3, 4, 5 
und 27 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Im gesamten Gebiet der Gemeinde Grefrath sind alle öffentliche Veranstaltungen untersagt. Das Ver-

bot schließt grundsätzlich auch Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein. Aus-

genommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

oder der Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung 

dienen (z. B. Wochenmärkte). 

 
2. Für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrichtungen der Pflege und der 

Eingliederungshilfe werden nachstehende Maßnahmen angeordnet: 

 Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patienten 

und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

 Es sind Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; maximal 

ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen und 

mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-so-

zial angezeigte Besuche (z. B. Palliativpatienten). 

 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten 

und Besucher sind zu schließen. 

 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen 

etc. sind zu unterlassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise einzu-

stellen: 

 Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen Trä-

gerschaft oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 16.03.2020 

 Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen ab dem 16.03.2020 

 Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 

außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab dem 

17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Spielhallen und Wettbüros ab dem 16.03.2020 
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 Gleiches gilt für Prostitutionsbetriebe ab dem 16.03.2020 

 
4. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Aufenthalt 

Betretungsverbote für folgende Bereiche: 

 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpäda-

gogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen und 

Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebser-

laubte Einrichtungen nach § 45 SGB VII (stationäre Erziehungshilfe) 

 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare 

medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken 

 Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

 
   

5. Die unter Ziff. 1 bis 4 getroffenen Anordnungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020. 

 
6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 bis 3 getroffenen Anordnungen wird gem. 

§ 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) ein Zwangsgeld 

in Höhe von 50.000,00 Euro angedroht. 

 
7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 4 getroffene Anordnung wird gem. § 63 

VwVG NRW ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 Euro angedroht. 

 
Hinweis: 
 
Der Zugang zu Angeboten der Bibliotheken (außer Bibliotheken an Hochschulen), Restaurants und 
Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen ist ab dem 16.03.2020 zu be-
schränken und nur unter strengen Auflagen (Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementie-
rung der Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von zwei Metern, Aushänge 
mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen etc.) zu gestatten. 
Da sich diese Auflagen nur individuell nach Größe und Beschaffenheit der Räume formulieren lassen, 
sind diese mit dem Fachbereich Ordnung, vorzugsweise unter der E-mail-Adresse: veranstaltun-
gen@grefrath.de abzustimmen. 
 

I. Begründung 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

Die Gemeinde Grefrath ist nach §§ 2, 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) die zuständige Behörde und gemäß § 28 Abs. 1 IfSG für den Erlass 
von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. 

mailto:veranstaltungen@grefrath.de
mailto:veranstaltungen@grefrath.de
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Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 

Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfä-
hige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder sonstige biologische transmissible Agens, die bei 
Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 handelt 
es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 

Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in Deutschland und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen sowie zwischenzeitlich einer Vielzahl bestätigten Fällen dieser Corona-Infektion im 
Kreis Viersen und im benachbarten Kreis Heinsberg sind die unter die unter Ziff. 1 - 4 dieser Allge-
meinverfügung getroffenen Anordnungen alternativlos. Nach Einschätzung des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können geringere Einschränkungen, 
die eine Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die Risiken nicht ausreichend mildern. 
Die Anordnung der kontaktreduzierenden Maßnahmen ist aus diesem Grund erforderlich. 

Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt auch die aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) 
vom 10. März 2020, die sich auch der Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in seiner zweiten Sitzung zu Eigen 
gemacht hat. 

Ziel der Allgemeinverfügung ist es, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Um dies sicherzustellen, sind die 
hier getroffenen Anordnungen erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Errei-
chung dieses Zwecks sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht außer 
Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie 
Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wurde zunächst bis zum 19. April 2020 befristet, da eine 
Prognose zum weiteren Infektionsverlauf nicht verlässlich abzugeben ist. Daher wird diese in Anleh-
nung an die mit Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 10. März 2020 ergangene Weisung vorgesehen.  

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG).  
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 
 
II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-
ses Viersen am 17. März 2020.  

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, oder Postfach 200860, 40105 Düsseldorf. Die Klage kann schriftlich 
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beim Verwaltungsgericht eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, erklärt werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Grefrath, den 16.03.2020 
 

Der Bürgermeister 

gez. Lommetz 
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Stadt Nettetal 
 

165/2020 Allgemeinverfügung der Stadt Nettetal zu kontaktreduzierenden Maß-

nahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-

Viruserreger SARS-CoV-2 (im Folgenden "Corona-Virus") 

 

Die Stadt Nettetal erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 3, 4, 5 und 
27 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Im gesamten Gebiet der Stadt Nettetal sind alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Das 
Verbot schließt grundsätzlich auch Versammlungen unter freiem Himmel, wie Demonstratio-
nen, ein. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der 
Versorgung der Bevölkerung dienen (z. B. Wochenmärkte). 

 
2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrich-

tungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, werden nachstehende Maßnahmen angeord-
net: 

 Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patien-
ten und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

 Es sind Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; ma-
ximal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit Schutzmaßnah-
men und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch o-
der ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten). 

 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patien-
ten und Besucher sind zu schließen. 

 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltun-
gen etc. sind zu unterlassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise 

einzustellen: 

 Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 16.03.2020. 

 Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen ab dem 
16.03.2020. 

 Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 
außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 17.03.2020. 

 Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab dem 
17.03.2020. 

 Zusammenkünfte in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros ab dem 16.03.2020. 

 Gleiches gilt für Prostitutionsbetriebe ab dem 16.03.2020. 
 



Nr. 11/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 22 

4. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem 
Aufenthalt Betretungsverbote für folgende Bereiche: 

 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpä-
dagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen 
und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie be-
triebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VII (stationäre Erziehungshilfe) 

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Kranken-
häusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tagesklini-
ken 

 Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

 Berufsschulen 

 Hochschulen 
   

5. Die unter Ziff. 1 bis 4 getroffenen Anordnungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020. 
 

6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 bis 3 getroffenen Anordnungen 
wird gem. § 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG 
NRW) ein Zwangsgeld in Höhe von 50.000,00 Euro angedroht. 

 
7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 4 getroffene Anordnung wird gem. § 

63 VwVG NRW ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 Euro angedroht. 
 

Hinweis: 
 
Der Zugang zu Angeboten der Bibliotheken (außer Bibliotheken an Hochschulen), Restaurants und 
Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen ist ab dem 16.03.2020 zu be-
schränken und nur unter strengen Auflagen (Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementie-
rung der Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von zwei Metern, Aushänge 
mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen etc.) zu gestatten. 
Da sich diese Auflagen nur individuell nach Größe und Beschaffenheit der Räume formulieren lassen, 
sind diese mit dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr und dem Gesundheits-
amt des Kreises Viersen abzustimmen. 
 

I. Begründung 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

Die Stadt Nettetal ist nach §§ 2, 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) die zuständige Behörde und gemäß § 28 Abs. 1 IfSG für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. 

Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 
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Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfä-
hige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder sonstige biologische transmissible Agens, die bei 
Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 handelt 
es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 

Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in Deutschland und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen sowie zwischenzeitlich einer Vielzahl bestätigten Fällen dieser Corona-Infektion im 
Kreis Viersen und im benachbarten Kreis Heinsberg, sind die unter die unter Ziff. 1 - 4 dieser Allge-
meinverfügung getroffenen Anordnungen alternativlos. Nach Einschätzung des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können geringere Einschränkungen, 
die eine Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die Risiken nicht ausreichend mildern. 
Die Anordnung der kontaktreduzierenden Maßnahmen ist aus diesem Grund erforderlich. 

Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt auch die aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) 
vom 10. März 2020, die sich auch der Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in seiner zweiten Sitzung zu Eigen 
gemacht hat. 

Ziel der Allgemeinverfügung ist es, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Um dies sicherzustellen, sind die 
hier getroffenen Anordnungen erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Errei-
chung dieses Zwecks, sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht au-
ßer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie 
Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wurde zunächst bis zum 19. April 2020 befristet, da eine 
Prognose zum weiteren Infektionsverlauf nicht verlässlich abzugeben ist. Daher wird diese in Anleh-
nung an die mit Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 10. März 2020 ergangene Weisung vorgesehen.  

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG).  
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 

II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-
ses Viersen am 17. März 2020.  

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, oder Postfach 200860, 40105 Düsseldorf. Die Klage kann schriftlich 
beim Verwaltungsgericht eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, erklärt werden. 
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Nettetal, den 16.03.2020 
 

Der Bürgermeister 

Christian Wagner 
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Gemeinde Niederkrüchten 
 

166/2020 Allgemeinverfügung der Gemeinde Niederkrüchten zu kontaktreduzie-

renden Maßnahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch 

den Corona-Viruserreger SARS-CoV-2 (im Folgenden "Corona-Virus") 

 

Die Gemeinde Niederkrüchten erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 
3, 4, 5 und 27 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) fol-
gende 

Allgemeinverfügung: 

1. Im gesamten Gebiet der Gemeinde Niederkrüchten sind alle öffentliche Veranstaltungen un-
tersagt. Das Verbot schließt grundsätzlich auch Versammlungen unter freiem Himmel wie De-
monstrationen ein. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt 
sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen (z. B. Wochenmärkte). 

2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrich-
tungen der Pflege und der Eingliederungshilfe werden nachstehende Maßnahmen angeord-
net: 

 Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patien-

ten und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

 Es sind Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; ma-

ximal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit Schutzmaßnah-

men und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch o-

der ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten). 

 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patien-

ten und Besucher sind zu schließen. 

 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltun-

gen etc. sind zu unterlassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise 

einzustellen: 

 Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen 

Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 16.03.2020 

 Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen ab dem 

16.03.2020 

 Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 

außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 17.03.2020 
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 Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab dem 

17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros ab dem 16.03.2020 

 Gleiches gilt für Prostitutionsbetriebe ab dem 16.03.2020 

 

4. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem 
Aufenthalt Betretungsverbote für folgende Bereiche: 

 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpä-

dagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen 

und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie be-

triebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VII (stationäre Erziehungshilfe) 

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Kranken-

häusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tagesklini-

ken 

 Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

 Berufsschulen 

 Hochschulen 

   
5. Die unter Ziff. 1 bis 4 getroffenen Anordnungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020. 

 
6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 bis 3 getroffenen Anordnungen 

wird gem. § 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG 
NRW) ein Zwangsgeld in Höhe von 50.000,00 Euro angedroht. 

 
7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 4 getroffene Anordnung wird gem. § 

63 VwVG NRW ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 Euro angedroht. 
 

Hinweis: 
 
Der Zugang zu Angeboten der Bibliotheken (außer Bibliotheken an Hochschulen), Restaurants und 
Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen ist ab dem 16.03.2020 zu be-
schränken und nur unter strengen Auflagen (Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementie-
rung der Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von zwei Metern, Aushänge 
mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen etc.) zu gestatten. 
Da sich diese Auflagen nur individuell nach Größe und Beschaffenheit der Räume formulieren lassen, 
sind diese mit dem Gesundheitsamt des Kreise Viersen abzustimmen. 
 

I. Begründung 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 



Nr. 11/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 27 

Die Gemeinde Niederkrüchten ist nach §§ 2, 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) die zuständige Behörde und gemäß § 28 Abs. 1 IfSG für den 
Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zustän-
dig. 

Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 

Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfä-
hige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder sonstige biologische transmissible Agens, die bei 
Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 handelt 
es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 

Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in Deutschland und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen sowie zwischenzeitlich einer Vielzahl bestätigten Fällen dieser Corona-Infektion im 
Kreis Viersen und im benachbarten Kreis Heinsberg sind die unter die unter Ziff. 1 - 4 dieser Allge-
meinverfügung getroffenen Anordnungen alternativlos. Nach Einschätzung des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können geringere Einschränkungen, 
die eine Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die Risiken nicht ausreichend mildern. 
Die Anordnung der kontaktreduzierenden Maßnahmen ist aus diesem Grund erforderlich. 

Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt auch die aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) 
vom 10. März 2020, die sich auch der Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in seiner zweiten Sitzung zu Eigen 
gemacht hat. 

Ziel der Allgemeinverfügung ist es, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Um dies sicherzustellen, sind die 
hier getroffenen Anordnungen erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Errei-
chung dieses Zwecks sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht außer 
Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie 
Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wurde zunächst bis zum 19. April 2020 befristet, da eine 
Prognose zum weiteren Infektionsverlauf nicht verlässlich abzugeben ist. Daher wird diese in Anleh-
nung an die mit Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 10. März 2020 ergangene Weisung vorgesehen.  

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG).  
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 

II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-
ses Viersen am 17. März 2020.  
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III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, oder Postfach 200860, 40105 Düsseldorf. Die Klage kann schriftlich 
beim Verwaltungsgericht eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, erklärt werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Niederkrüchten, den 16. März 2020 
 

Der Bürgermeister 

gez. Wassong  
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Gemeinde Schwalmtal 
 

167/2020 Allgemeinverfügung der Gemeinde Schwalmtal 

zu kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung 

„Covid-19“ durch den Corona-Viruserreger SARS-CoV-2 (im Folgenden "Corona-Vi-

rus") 

 

Die Gemeinde Schwalmtal erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 3, 4, 
5 und 27 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) folgende 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Im gesamten Gebiet der Gemeinde Schwalmtal sind alle öffentliche Veranstaltungen untersagt. Das 
Verbot schließt grundsätzlich auch Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein. 
Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung oder der Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölke-
rung dienen (z. B. Wochenmärkte). 

 
2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrichtungen 

der Pflege und der Eingliederungshilfe werden nachstehende Maßnahmen angeordnet: 

 Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patienten 
und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

 Es sind Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; maximal 
ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen und 
mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-so-
zial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten). 

 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten 
und Besucher sind zu schließen. 

 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen 
etc. sind zu unterlassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise einzu-

stellen: 

 Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen Trä-
gerschaft oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 16.03.2020 

 Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen ab dem 16.03.2020 

 Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 
außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab dem 
17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros ab dem 16.03.2020 

 Gleiches gilt für Prostitutionsbetriebe ab dem 16.03.2020 
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4. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Aufenthalt 
Betretungsverbote für folgende Bereiche: 

 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen und 
Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebser-
laubte Einrichtungen nach § 45 SGB VII (stationäre Erziehungshilfe) 

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäu-
sern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken 

 Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

 Berufsschulen 

 Hochschulen 
   

5. Die unter Ziff. 1 bis 4 getroffenen Anordnungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020. 
 

6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 bis 3 getroffenen Anordnungen wird gem. 
§ 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) ein Zwangsgeld 
in Höhe von 50.000,00 Euro angedroht. 
 

7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 4 getroffene Anordnung wird gem. § 63 
VwVG NRW ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 Euro angedroht. 
 

Hinweis: 
 
Der Zugang zu Angeboten der Bibliotheken (außer Bibliotheken an Hochschulen), Restaurants und 
Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen ist ab dem 16.03.2020 zu be-
schränken und nur unter strengen Auflagen (Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementie-
rung der Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von zwei Metern, Aushänge 
mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen etc.) zu gestatten. 
Da sich diese Auflagen nur individuell nach Größe und Beschaffenheit der Räume formulieren lassen, 
sind diese mit dem Fachbereich 2.1 (Schule, Ordnung, Sport und Kultur), Markt 20, 41366 Schwalmtal, 
abzustimmen. 
 
I. Begründung 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

Die Gemeinde Schwalmtal ist nach §§ 2, 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) die zuständige Behörde und gemäß § 28 Abs. 1 IfSG für den 
Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zustän-
dig. 

Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 

Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfä-
hige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder sonstige biologische transmissible Agens, die bei 
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Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 handelt 
es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 

Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in Deutschland und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen sowie zwischenzeitlich einer Vielzahl bestätigten Fällen dieser Corona-Infektion im 
Kreis Viersen und im benachbarten Kreis Heinsberg sind die unter die unter Ziff. 1 - 4 dieser Allge-
meinverfügung getroffenen Anordnungen alternativlos. Nach Einschätzung des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können geringere Einschränkungen, 
die eine Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die Risiken nicht ausreichend mildern. 
Die Anordnung der kontaktreduzierenden Maßnahmen ist aus diesem Grund erforderlich. 

Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt auch die aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) 
vom 10. März 2020, die sich auch der Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in seiner zweiten Sitzung zu Eigen 
gemacht hat. 

Ziel der Allgemeinverfügung ist es, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Um dies sicherzustellen, sind die 
hier getroffenen Anordnungen erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Errei-
chung dieses Zwecks sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht außer 
Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie 
Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wurde zunächst bis zum 19. April 2020 befristet, da eine 
Prognose zum weiteren Infektionsverlauf nicht verlässlich abzugeben ist. Daher wird diese in An-
lehnung an die mit Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 10. März 2020 ergangene Weisung vorgesehen.  

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG).  
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 
 
II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-
ses Viersen am 17. März 2020.  

 

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, oder Postfach 200860, 40105 Düsseldorf. Die Klage kann schriftlich 
beim Verwaltungsgericht eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, erklärt werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
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Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Schwalmtal, den 16.03.2020 

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

gez. Gather 
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Stadt Viersen 
 

168/2020 Allgemeinverfügung der Stadt Viersen zu kontaktreduzierenden Maß-

nahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-

Viruserreger SARS-CoV-2 (im Folgenden "Corona-Virus") 

 

Die Bürgermeisterin der Stadt Viersen erlässt auf Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG), §§ 3, 4, 5 und 27 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG 
NRW) folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Im gesamten Gebiet der Stadt Viersen sind alle öffentliche Veranstaltungen untersagt. Das Verbot 
schließt grundsätzlich auch Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein. Ausge-
nommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung 
dienen (z. B. Wochenmärkte). 

 
2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrichtungen 

der Pflege und der Eingliederungshilfe werden nachstehende Maßnahmen angeordnet: 

 Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patienten 
und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

 Es sind Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; maximal 
ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen und 
mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-so-
zial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten). 

 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten 
und Besucher sind zu schließen. 

 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen 
etc. sind zu unterlassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise einzu-

stellen: 

 Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen Trä-
gerschaft oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 16.03.2020 

 Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen ab dem 16.03.2020 

 Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 
außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab dem 
17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros ab dem 16.03.2020 

 Gleiches gilt für Prostitutionsbetriebe ab dem 16.03.2020 
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4. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Aufenthalt 
Betretungsverbote für folgende Bereiche: 

 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen und 
Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebser-
laubte Einrichtungen nach § 45 SGB VII (stationäre Erziehungshilfe) 

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäu-
sern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken 

 Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

 Berufsschulen 

 Hochschulen 
   

5. Die unter Ziff. 1 bis 4 getroffenen Anordnungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020. 
 

6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 bis 3 getroffenen Anordnungen wird gem. 
§ 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) ein Zwangsgeld 
in Höhe von bis zu 50.000,00 Euro angedroht. 
 

7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 4 getroffene Anordnung wird gem. § 63 
VwVG NRW ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000,00 Euro angedroht. 

 

 
Hinweis: 
 
Der Zugang zu Angeboten der Bibliotheken (außer Bibliotheken an Hochschulen), Restaurants und 
Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen ist ab dem 16.03.2020 zu be-
schränken und nur unter strengen Auflagen (Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementie-
rung der Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von zwei Metern, Aushänge 
mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen etc.) zu gestatten. 
Da sich diese Auflagen nur individuell nach Größe und Beschaffenheit der Räume formulieren lassen, 
sind diese mit dem Fachbereich 30 – Ordnung und Sicherheit, Gewerbeangelegenheiten abzustimmen. 
 
 
I. Begründung 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

Die Stadt Viersen ist nach §§ 2, 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) die zuständige Behörde und gemäß § 28 Abs. 1 IfSG für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. 

Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 

Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfä-
hige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder sonstige biologische transmissible Agens, die bei 
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Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 handelt 
es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 

Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in Deutschland und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen sowie zwischenzeitlich einer Vielzahl bestätigten Fällen dieser Corona-Infektion im 
Kreis Viersen und im benachbarten Kreis Heinsberg sind die unter die unter Ziff. 1 - 4 dieser Allge-
meinverfügung getroffenen Anordnungen alternativlos. Nach Einschätzung des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können geringere Einschränkungen, 
die eine Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die Risiken nicht ausreichend mildern. 
Die Anordnung der kontaktreduzierenden Maßnahmen ist aus diesem Grund erforderlich. 

Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt auch die aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) 
vom 10. März 2020, die sich auch der Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in seiner zweiten Sitzung zu Eigen 
gemacht hat. 

Ziel der Allgemeinverfügung ist es, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Um dies sicherzustellen, sind die 
hier getroffenen Anordnungen erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Errei-
chung dieses Zwecks sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht außer 
Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie 
Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wurde zunächst bis zum 19. April 2020 befristet, da eine 
Prognose zum weiteren Infektionsverlauf nicht verlässlich abzugeben ist. Daher wird diese in Anleh-
nung an die mit Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 10. März 2020 ergangene Weisung vorgesehen.  

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG).  
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 
 
 
II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-
ses Viersen am 17. März 2020.  

 

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, oder Postfach 200860, 40105 Düsseldorf. Die Klage kann schriftlich 
beim Verwaltungsgericht eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Bas-
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, erklärt werden. 
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

Viersen, den 16.03.2020 
Die Bürgermeisterin 

gez. 

Sabine Anemüller 
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Stadt Willich 
 

169/2020 Allgemeinverfügung der Stadt Willich zu kontaktreduzierenden Maß-

nahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-

Viruserreger SARS-CoV-2 (im Folgenden "Corona-Virus") 

 

Die Stadt Willich erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 3, 4, 5 und 27 
Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Im gesamten Gebiet der Stadt Willich sind alle öffentliche Veranstaltungen untersagt. Das Verbot 
schließt grundsätzlich auch Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein. Ausge-
nommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung 
dienen (z. B. Wochenmärkte). 

 
2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrichtungen 

der Pflege und der Eingliederungshilfe werden nachstehende Maßnahmen angeordnet: 

 Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patienten 
und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

 Es sind Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; maximal 
ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen und 
mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-so-
zial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten). 

 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten 
und Besucher sind zu schließen. 

 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen 
etc. sind zu unterlassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise einzu-

stellen: 

 Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen Trä-
gerschaft oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 16.03.2020 

 Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen ab dem 16.03.2020 

 Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 
außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab dem 
17.03.2020 

 Zusammenkünfte in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros ab dem 16.03.2020 

 Gleiches gilt für Prostitutionsbetriebe ab dem 16.03.2020 
 

4. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Aufenthalt 
Betretungsverbote für folgende Bereiche: 
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 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen und 
Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebser-
laubte Einrichtungen nach § 45 SGB VII (stationäre Erziehungshilfe) 

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäu-
sern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken 

 Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

 Berufsschulen 

 Hochschulen 
 

5. Die unter Ziff. 1 bis 4 getroffenen Anordnungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020. 
 

6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 bis 3 getroffenen Anordnungen wird gem. 
§ 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) ein Zwangsgeld 
in Höhe von 50.000,00 Euro angedroht. 
 

7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 4 getroffene Anordnung wird gem. § 63 
VwVG NRW ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 Euro angedroht. 
 

Hinweis: 
 
Der Zugang zu Angeboten der Bibliotheken (außer Bibliotheken an Hochschulen), Restaurants und 
Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen ist ab dem 16.03.2020 zu be-
schränken und nur unter strengen Auflagen (Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementie-
rung der Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von zwei Metern, Aushänge 
mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen etc.) zu gestatten. 
Da sich diese Auflagen nur individuell nach Größe und Beschaffenheit der Räume formulieren lassen, 
sind diese mit dem Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung abzustimmen. 
 

I. Begründung 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

Die Stadt Willich ist nach §§ 2, 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) die zuständige Behörde und gemäß § 28 Abs. 1 IfSG für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. 

Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 

Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfä-
hige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder sonstige biologische transmissible Agens, die bei 
Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 handelt 
es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 
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Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in Deutschland und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen sowie zwischenzeitlich einer Vielzahl bestätigten Fällen dieser Corona-Infektion im 
Kreis Viersen und im benachbarten Kreis Heinsberg sind die unter die unter Ziff. 1 - 4 dieser Allge-
meinverfügung getroffenen Anordnungen alternativlos. Nach Einschätzung des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können geringere Einschränkungen, 
die eine Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die Risiken nicht ausreichend mildern. 
Die Anordnung der kontaktreduzierenden Maßnahmen ist aus diesem Grund erforderlich. 

Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt auch die aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) 
vom 10. März 2020, die sich auch der Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in seiner zweiten Sitzung zu Eigen 
gemacht hat. 

Ziel der Allgemeinverfügung ist es, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Um dies sicherzustellen, sind die 
hier getroffenen Anordnungen erforderlich und geboten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Errei-
chung dieses Zwecks sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht außer 
Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie 
Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wurde zunächst bis zum 19. April 2020 befristet, da eine 
Prognose zum weiteren Infektionsverlauf nicht verlässlich abzugeben ist. Daher wird diese in Anleh-
nung an die mit Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 10. März 2020 ergangene Weisung vorgesehen.  

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG).  
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 

II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-
ses Viersen am 17. März 2020.  

 

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
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Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg eingereicht werden. [weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.jus-
tiz.de] 
 
Gemäß §§ 16 Abs. 8 und 28 Abs. 2 IfSG entfällt die aufschiebende Wirkung der Klage. Das heißt, dass 
auch im Falle der Einlegung einer Klage die angeordneten Maßnahmen bis zur Entscheidung über die 
Klage in vollem Umfang gültig bleiben. Die aufschiebende Wirkung kann gemäß § 80 VwGO durch das 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, auf Antrag wiederhergestellt 
werden. 

 

Willich, den 16.03.2020 
 

Gez. 

 

Der Bürgermeister 

Josef Heyes 
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